
463 1. DB zur StPO §28

1.1. Grundlage für die Zuweisung eines neuen Auf
enthaltsortes für den Verurteilten durch den für die 
bisherige Hauptwohnung zuständigen Rat des 
Kreises ist die gerichtliche Entscheidung, mit der 
dem Verurteilten der Aufenthalt am bisherigen Ort 
untersagt wird (vgl. § 52 Abs. 1 StGB).

1.2. Für die Verwirklichung der Aufenthaltsbe
schränkung notwendige Informationen sind z.B. Hin
weise über die berufliche Entwicklung des Verurteil
ten im Strafvollzug, über seine Vorstellungen hin
sichtlich der künftigen Berufstätigkeit, seines Wohn
ortes und über den Verbleib seiner Familie. Zu den 
Informationen des Strafvollzugs zur Vorbereitung 
der Wiedereingliederung des Verurteilten vgl. § 56 
StVG: § 58 Abs. 1 der 1. DB zum StVG.

2. Zuständig für die Vorbereitung der Verwirkli
chung der Aufenthaltsbeschränkung (vgl. § 28 Abs. I

und 2) und die Information darüber ist der für den
bisherigen Wohnort zuständige Rat des Kreises. Die 
Information hat Angaben über die eingeleiteten 
Maßnahmen zur Wiedereingliederung und den Hin
weis zu enthalten, daß die weitere Wiedereingliede
rung mit dem für den neuen Aufenthaltsort zustän
digen Rat des Kreises durchzuführen ist.

3. Die Dauer der Aufenthaltsbeschränkung, die zu
einer Verurteilung auf Bewährung ausgesprochen 
wurde, beginnt mit Rechtskraft der Entscheidung. 
Der Ablauf der Frist der Aufenthaltsbeschränkung 
wird durch den Vollzug einer wegen einer neuen 
Straftat ausgesprochenen Strafe mit Freiheitsentzug 
nicht unterbrochen (vgl. Hinweise/MdJ vom
16.10.1978).

4. Zur Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes vgl. 
Anm. 1.1.

§28

(1) Bei der Verwirklichung der Aufenthaltsbeschränkung hat der Rat des Kreises dafür Sorge zu tra
gen, daß dem Verurteilten in einem anderen Ort Wohnraum und Arbeit nachgewiesen werden. Dabei 
sind die Vorschläge des Verurteilten, soweit sie den Interessen der Wiedereingliederung in das gesell
schaftliche Leben entsprechen, zu berücksichtigen.
(2) Bei jugendlichen Verurteilten ist die ordnungsgemäße Unterbringung und Erziehung an dem 
neuen Aufenthaltsort in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referat Jugendhilfe zu gewährleisten 
und die weitere Berufsausbildung zu sichern.
(3) Die Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes für den Verurteilten hat in der Regel innerhalb des 
gleichen Bezirkes zu erfolgen. In den Fällen, in denen es der Umfang der Aufenthaltsbeschränkung 
oder das Interesse des Verurteilten gebieten, hat der für die Verwirklichung der Aufenthaltsbe
schränkung zuständige Rat des Kreises dem Rat seines Bezirkes die Unterbringung des Verurteilten 
in einem anderen Bezirk unter eingehender Darlegung der hierfür maßgeblichen Gründe vorzuschla
gen. Stitnmt der Rat des Bezirkes diesem Vorschlag zu, hat er den Rat eines anderen Bezirkes um 
Aufnahme des Verurteilten zu ersuchen. Der ersuchte Rat des Bezirkes entscheidet, in welchem Kreis 
seines Bezirkes der Verurteilte aufzunehmen ist.
(4) Der um die Aufnahme des Verurteilten ersuchte Rat des Kreises hat in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Fachorganen und dem Rat der Stadt oder der Gemeinde, in die der Verurteilte eingewie
sen werden soll, dessen arbeits- und wohnungsmäßige Unterbringung zu gewährleisten. Dem Verur
teilten ist die für seine gesellschaftliche Eingliederung notwendige Unterstützung zu gewähren. Will 
seine Familie ihm an seinen neuen Aufenthaltsort folgen, hat der für diesen Ort zuständige Rat des 
Kreises die hierfür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
(5) Der für die Hauptwohnung des Verurteilten zuständige Rat des Kreises, Abteilung Innere Ange
legenheiten, ist innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Aufnahmeersuchens über den neuen 
Aufenthaltsort des Verurteilten und die zu seiner arbeits- und wohnungsmäßigen Unterbringung ge
troffenen Maßnahmen zu informieren.
(6) Wurde die Aufenthaltsbeschränkung zusätzlich zu einer Verurteilung auf Bewährung ausgespro
chen, ist der Verurteilte mit der Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes durch den Rat des Kreises, 
Abteilung Innere Angelegenheiten, aufzufordern, die Orte oder Gebiete, für die ihm der Aufenthalt 
untersagt ist, unverzüglich zu verlassen. Für die Vorbereitung und Durchführung des Umzuges soll 
eine angemessene Frist festgelegt werden.


